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 Vertrag über IT-Dienstleistungen  

 

Zwischen 

 

 AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen für ARGE AOK Rechenzentrum  

 Vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch das Mitglied des Vorstands Sandra Ku-

watsch, Hildesheimer Straße 273 

 30519 Hannover  

 — im Folgenden „Auftraggeber“ genannt — 

und  

        

        

        

 — im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt — 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

  

1 Gegenstand und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages sind Dienstleistungen des Auftragnehmers gem. Vergabeunterlagen 

2026-057-SH Monitoring Consulting 

1.2 Vertragsbestandteile 

Es gelten als Vertragsbestandteile: 

1.2.1 dieser Vertragstext mit den folgenden Anlagen: 

Anlagen zum EVB-IT Dienstvertrag 

 

Anlage 

Nr. 

Bezeichnung Datum/ 

Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

1 Vollständige Vergabeunterlagen zu Vergabe 2026-057-SH             

2 Bestimmungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit 

zur Wartung automatisierter Verfahren inkl. Anhang A 

            

3 Ausgefülltes Preisblatt zu Vergabe 2026-057-SH             

4 Vollständiges Bieterangebot zu Vergabe 2026-057-SH   

5 Informationssicherheitsdokumente    

 

 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge      . 

1.2.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistungs-AGB) in der bei 

Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung einschließlich der Muster 1 und 2 

1.2.3 sowie nachrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in 
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der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter www.cio.bund.de und die VOL/B unter www.bmwi.de zur Einsichtnahme 

bereit. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des Auftrag-

nehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in den EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung in den EVB-

IT Dienstleistungs-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.  

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarten Vergütungen ver-

stehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

2 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

 Beratung  

 Projektleitungsunterstützung  

 Schulung 

 Einführungsunterstützung 

 Betreiberleistungen  

 Benutzerunterstützungsleistungen 

 Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

 Unterstützung bei Planungsleistungen  

 Unterstützung bei Softwareentwicklung 

 Hotline 

 sonstige Dienstleistungen 

3 Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kündigung 

3.1 Art, Umfang und Termine 

Art, Umfang und Termine der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle (Termin- und Leistungs-

plan): 

Lfd. Nr. Leistung 

(ggf. Verweis auf Anlage) 

Ort der Leistung MVD1 Beginn² 

 

Ende/Ter-

min3 

1 2 3 4 5 6 

1 Beratung- und Informationsleis-

tungen 

Hannover 24 Mo-

nate 

01.08.2026 31.07.2028 

                                    

                                    

1 MVD = Mindestvertragsdauer 
2 wenn keine Vorgabe für Beginn, dann Feld leer lassen 
3 z.B. festes Datum ggf. mit Uhrzeit oder „nach 48 Monaten“ (wenn Vertrag unbefristet, dann Feld leer lassen) 
 

  Feiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in Niedersachsen (siehe Ziffer 5.1 EVB-IT Dienstleis-
tungs-AGB). 

3.2 Einmalig zu erbringende Leistungen 

 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden einmalig erbracht. 

http://www.cio.bund.de/
http://www.bmwi.de/
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3.3 Regelmäßig zu erbringende Leistungen 

 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden  

 in folgendem Zyklus erbracht: 

 wöchentlich 

 monatlich 

jeweils 

 an folgenden Tagen:       (Wochentag(e) bzw. bei monatlichen Zyklen auch „1. Montag im 

Monat“) 

 in der Zeit von       bis       (Uhrzeit) 

nicht jedoch an Feiertagen. 

 in folgenden Zyklen zu folgenden Zeiten erbracht: gem. Anlage lfd. Nr. 1 

3.4 Leistungen, die nur auf Abruf erbracht werden sollen 

 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 werden nur auf Abruf erbracht.  

 Der Mindestvorlauf für den Abruf beträgt       (Stunden/Tage). 

 Die maximale Abnahme beträgt 50 Tage. 

 Die vereinbarte Mindestabnahme beträgt       (Stunden/Tage) pro       (z.B. Vertragsmonat, Ver-

tragsquartal, Vertragsjahr, Vertragslaufzeit). 

 Die Mindestabnahme für Leistungen, die Reisen erforderlich machen, beträgt pro Abruf       (Stun-

den/Tage). 

Soweit Leistungen nur auf Abruf zu erbringen sind, hält sich der Auftragnehmer in dem vorgenannten Zeitraum zur Leis-

tungserbringung bereit. 

3.5 Abweichende Kündigungsregelung  

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist       Monat(e) zum Ab-

lauf eines      . 

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein Sonderkündi-

gungsrecht gem. Anlage Nr.       vereinbart. 

4 Vergütung 

4.1 Vergütung nach Aufwand 

 Die Leistungen gemäß 

 Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 

 Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 

 Nummer 3.1 lfd. Nr.       werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n)       aus Nummer 4.1.1 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro 

vergütet. 
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4.1.1 Kategorien 

Lfd. Nr. Bezeichnung der 

Kategorie 

Vergütung für Tä-

tigkeiten innerhalb 

der zuschlagsfreien 

Zeiten  

Zuschläge in Prozent auf die Vergütungssätze aus Spalten 3 und 

4 für Tätigkeiten innerhalb nachfolgender Zeiten 

Stun-

densatz 

Tages-

satz 

Montag bis 

Freitag (Ar-

beitstage) au-

ßerhalb der zu-

schlagsfreien 

Zeiten 

Samstag Sonn- und Feiertage  

von       

bis       

von       

bis       

von       

bis       

von       

bis       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategorie 1                         %       %       %       %       % 

Kategorie 2                         %       %       %       %       % 

Kategorie 3                         %       %       %       %       % 

 

Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten: 

Arbeitstag zuschlagsfreie Zeiten  

Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.2 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

 Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB können bei entsprechendem Nachweis pro 

Kalendertag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

 Abweichend von Ziffer 9.2.4 Sätze 2 und 3 Dienstleistungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in Rechnung 

gestellt werden, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag 

geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

 weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.3 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten 

 Reisekosten werden nicht gesondert vergütet.  

 Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.     .  

 

 Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

 Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr.     . 

 

 Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

 Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 

 

 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

 Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

 Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr.      . 
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4.1.4 Preisanpassung 

 Es wird eine Preisanpassung  

 gemäß Ziffer 9.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB 

 gemäß Anlage Nr.       

für die Kategorien gemäß Nummer 4.1.1 vereinbart. 

4.1.5 Fälligkeit und Zahlung 

Die Vergütung ist abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB nicht monatlich nachträglich fällig, sondern  

 zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

 wie folgt: jährlich im Voraus. Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage netto. 

 gemäß Anlage Nr.      . 

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand  

 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr.       vereinbart. 

4.2 Vergütung zum Pauschalfestpreis 

 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 werden zum Pauschalfestpreis in Höhe von insgesamt siehe 

Preisblatt Euro vergütet. 

 Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

Betrag:       Anlass:      , 

Betrag:       Anlass:      , 

Betrag:       Anlass:      . 

4.3 Rechnungsadresse 

Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten: 

AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen für ARGE AOK Rechenzentrum, UB Einkaufs- und Vertrags-

management 

Hildesheimer Straße 273 

30519 Hannover 

5 Service- und Reaktionszeiten* 

 Für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 werden folgende Service- und Reaktionszeiten* vereinbart: 

5.1 Servicezeiten* 

Tag Uhrzeit  

      bis       von       bis       Uhr 

      bis       von       bis       Uhr 

      von       bis       Uhr 

An Sonntagen von       bis       Uhr 

An Feiertagen  von       bis       Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten* gemäß Anlage Nr.      . 
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5.2 Reaktionszeiten* 

Leistung gemäß Nummer 

3.1 

Anlass/Problemkategorie Reaktionszeit* 

in Stunden 

1 

 

 

1 

 

 

                  

 

 Die Reaktionszeiten* werden in Anlage Nr.       festgelegt. 

 

Reaktionszeiten* beginnen ausschließlich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt des vereinbarten 

Ereignisses während der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten*. 

Ergänzend können in Nummer 12 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

6 Ansprechpartner  

Ansprechpartner des Auftraggebers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail):  

 Waldemar Sabenhaus, waldemar.sabenhaus@nds.aok.de 

Ansprechpartner des Auftragnehmers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail): 

      

7 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers:  

Lfd. 

Nr. 

Position Schlüsselposition ge-

mäß Ziffer 8.3 EVB-

IT Dienstleistungs-

AGB 

(ja/nein) 

Fachliche Qualifika-

tion 

Sicherheits-

überprüfung  

Ü 1, 2 oder 3 
1 

Sonstige Anforde-

rungen, 

z.B. weitere 

Sicherheitsanforde-

rungen 

1 2 3 4 5 6 

                                    

                                    

                                    

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz  

 

 Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Leistungen 

gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des Verpflich-

tungsgesetzes verpflichten zu lassen. 

 Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer berechtigt, für die Leistungen 

gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       auch Personal einzusetzen, welches lediglich in folgender Sprache zu kom-

munizieren in der Lage ist:      . 

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. 

     . 
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8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

 Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB vereinbart:      . 

 Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB aus Anlage Nr.      . 

9 Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen 

Für folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte ver-

einbart: 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-

AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließli-

ches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleis-

tungs-AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein aus-

schließliches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen:      . 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-

AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleis-

tungs-AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist,      . 

 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-

AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist. 

 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr.       gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleis-

tungs-AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist:      . 

  Von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte sind in Anlage Nr.       geregelt. 

  Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 4 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr.      . 

10 Quellcode* 

Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software: 

 ist gemäß Ziffer 3.6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließlich der 

Quellcodes* auf folgendem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Quellcoderepository zu speichern: 

     . 

 wird abweichend von Ziffer 3.6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließ-

lich der Quellcodes* wie folgt gespeichert und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt:      . 

 wird abweichend von Ziffer 3.6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließ-

lich der Quellcodes* nicht täglich sondern        (z.B. am Ende jeder Arbeitswoche) abgespeichert. 

 erfolgt die Übergabe des Quellcodes* auch am Ende jedes Leistungsmonats in elektronischer Form auf einem 

Datenträger. 

11 Abweichende Haftungsregelungen 

 Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässigen 

Pflichtverletzungen 

 pro Schadensfall       Euro. 

 insgesamt für diesen Vertrag       Euro. 

 Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtver-

letzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr.      .  

 Abweichend von Ziffer 13.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen Ge-

winn. 
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12 Vertragsstrafen 

Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten die in Nummer 3.1 lfd. 

Nr.       vereinbarten Leistungstermine. 

Abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird für Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 

die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr.       vereinbart. 

Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 EVB-IT Dienstleis-

tungs-AGB. 

Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr. . 

Für jeden Verstoß gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in 

Höhe von       Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat.  

Für jeden Verstoß des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzählungspunkt der Ziffer 8.3 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe von  Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auf-

tragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

13 Weitere Regelungen 

13.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr.  zu 

beachten. 

der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr.       zu unterstellen. 

die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr.  zu beachten. 

folgende weitere Regelungen einzuhalten:      . 

Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich Regelungen zur Ge-

heimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr.      . 

Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden sollen 

(Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr.       eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest 

die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet. 

Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. . 

13.2 Haftpflichtversicherung 

Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 18 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird vereinbart. 

13.3 Teleservice* 

Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen ausschließlich aufgrund 

der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr.  erbringen und darf dabei ausschließlich folgendes auto-

matisiertes Verfahren einsetzen:  (Produktbezeichnung). Dieses Verfahren muss neben den Anforderun-

gen aus Ziffer 1.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr.  genügen. 

13.4 Dokumentations- und Berichtspflichten 

Abweichend von Ziffer 6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die Leistungen gemäß 

Nummer 3.1 lfd. Nr.       nicht in deutscher, sondern in       Sprache. 

Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. . 

13.5 Interessenkonflikt 

Regelungen zur Vermeidung eines Interessenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr. . 

14 Pflichten nach Vertragsende 

Ergänzend zu Ziffer 16 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den Pflichten des 

Auftragnehmers nach Vertragsende aus Anlage Nr.      . 

15 Sonstige Vereinbarungen 

Sonstige Vereinbarungen:  
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15.1  Kündigung  

 

(1) Der Auftraggeber kann – abgesehen von den sonstigen gesetzlichen Bestimmungen – das Vertragsverhältnis insbe-

sondere in folgenden Fällen außerordentlich fristlos kündigen,  

- wenn über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Antrag auf Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wird oder das Unternehmen des Auftragnehmers liqui-

diert wird; 

- wenn der Auftragnehmer oder sein gesetzlicher Vertreter die Vermögensauskunft nach § 802c ZPO   abgege-

ben hat; 

- wenn die in der Ausschreibung genannten Anforderungen an die Zuverlässigkeit des Auftragnehmers nicht 

mehr erfüllt werden, insbesondere der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Zahlung von Abgaben und Sozi-

alversicherungsbeiträgen nicht nachkommt; 

- wenn der Auftragnehmer wesentliche Vertragspflichten trotz Abmahnung nachhaltig verletzt, so dass dem Auf-

traggeber eine Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zuzumuten ist; dies ist insbesondere der Fall, wenn die 

vertraglich vereinbarten Bearbeitungsfristen wiederholt nicht eingehalten werden oder Verstöße gegen daten-

schutzrechtliche Bestimmungen erfolgen; 

- bei Verstößen des Auftragnehmers gegen die Bestimmungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes, insbeson-

dere gegen die Verpflichtung zur Zahlung des jeweils gültigen gesetzlichen oder tariflichen Mindestlohnes; 

- bei einem Verstoß des Auftragnehmers gegen Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 

sofern dieser im Zusammenhang mit der Vergabe des vorliegenden Auftrages steht, oder 

- bei einer groben Gefährdung des Vertragszweckes durch den Auftragnehmer 

- bei einem oder mehreren schwerwiegenden und/oder wiederholten Datenschutzverstoß durch den Auftragneh-

mer 

- bei einem oder mehreren schwerwiegenden und/oder wiederholten Verstoß gegen Anlage 5 

 

(2)  Der Auftraggeber ist ferner im Falle einer Fusion mit einer anderen Krankenkasse zur außerordentlichen Kündi-

gung berechtigt. In diesem Fall kann der Auftraggeber binnen sechs Monaten nach Wirksamwerden der Fusion 

die außerordentliche Kündigung des Vertragsverhältnisses mit dem Auftragnehmer erklären. Die Kündigungs-

frist beträgt in diesem Fall drei Monate ab dem letzten Kalendertag des Monats, an dem die Kündigungserklä-

rung bei dem Auftragnehmer eingegangen ist. Die Abstandszahlung für die außerordentliche Kündigung beträgt 

einmalig 50% des Umsatzmittels der letzten 12 Monate, multipliziert mit der nicht erfüllten Restlaufzeit des Ver-

trages in Jahren. 

 

(3)  Ein schwerwiegender Verstoß gegen eine SLA ist die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Dem Auf-

traggeber steht in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht für eine Kündigung in vier Wochen ab Kenntnis des 

Verstoßes zu. Ein schwerwiegender Verstoß liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer an mehr als 8 

Werktagen in einem Quartal SLA Verstöße begeht oder an drei aufeinanderfolgenden Werktagen gegen die 

SLA verstößt. Die SLA´s sind insbesondere in Anlage 1 konkretisiert. 

 

(4)  Die Kündigungserklärung hat schriftlich zu erfolgen.  

 

(5)  Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers infolge einer durch ihn zu vertretenen außerordentlichen Kündi-

gung sind ausgeschlossen. Gleiches gilt im Falle der Ausübung des Sonderkündigungsrechts nach Absatz 1 

und 3. Das Recht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch den Auftraggeber bleibt unbe-

rührt. 

 

 

15.2 Behinderung und Unterbrechung der Leistungen 

 

Soweit der Auftragnehmer seine vertraglichen Leistungen infolge Arbeitskampf, höherer Gewalt, Krieg, Aufruhr oder 
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anderer für den Auftragnehmer unabwendbarer Umstände, z.B. Ausfall der Internet- oder Telekommunikations-

leitungen beim Auftraggeber, nicht oder nicht fristgerecht erbringen kann, treten für ihn keine nachteiligen 

Rechtsfolgen ein. Das gilt nicht, wenn die Behinderung oder Unterbrechung durch einen Arbeitskampf verur-

sacht wird, den der Auftragnehmer durch rechtswidrige Handlungen verschuldet hat. Die Klausel findet eben-

falls keine Anwendung auf die derzeitige durch Covid 19 hervorgerufene Pandemielage, weil beide Parteien 

ausreichend Zeit hatten, diese widrigen Umstände in Ihren Arbeitsabläufen zu berücksichtigen. 

 Sieht sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der übernommenen Leistungen behin-

dert, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Sobald zu übersehen ist, zu welchem Zeitpunkt 

die Leistung wiederaufgenommen werden kann, ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen. 

 

 Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung wegfällt, hat der Auftragnehmer unter schriftlicher 

Mitteilung an den Auftraggeber die Leistungen ohne besondere Aufforderung unverzüglich wiederaufzunehmen. 

 

15.3  Antikorruptionsklausel 

 

(1)  Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn Personen oder ihr nahestehende 

Personen (insb. solche im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB) für die Vergabe dieses Auftrags oder die Vermitt-

lung, Weitergabe und/oder Erteilung von entgeltlichen Aufträgen, die in irgendeinem Zusammenhang mit die-

sem Vertrag stehen, Geschenke oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar anbieten, versprechen oder 

gewähren (insb. §§ 333, 334, 263 StGB). Dem stehen Handlungen von Personen gleich, die von diesen beauf-

tragt oder mit ihrem Wissen und Willen für diese tätig sind. 

 

(2)  Unter Vorteil im Sinne des Absatzes (1) sind unentgeltliche Zuwendungen zu verstehen, auf die der Empfänger 

keinen gesetzlich begründeten Anspruch hat und die ihn materiell oder auch immateriell objektiv besserstellen. 

Unentgeltlich ist eine Zuwendung auch dann, wenn zwar eine Gegenleistung erfolgt, diese aber in keinem ange-

messenem Verhältnis zur gewährten Leistung steht. Als sonstige Vorteile gelten auch Entgelte für die Nebentä-

tigkeit eines Beschäftigten der Vertragsparteien, wenn die Nebentätigkeit nicht genehmigt ist. Nicht zu den Vor-

teilen gehören die Zuwendung geringwertiger Werbeartikel oder Leistungen, wie sie im redlichen Geschäftsver-

kehr mit öffentlichen Auftraggebern den Gepflogenheiten eines ehrbaren Kaufmanns entsprechen. 

 

(3)  Im Falle einer Kündigung gemäß Absatz (1) hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber jeglichen Schaden zu 

ersetzen, der dem Auftraggeber unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß gegen die vorstehenden Bestim-

mungen entsteht. Sofern der Auftraggeber keinen höheren Schaden nachweist, ist eine Pauschale in Höhe von 

10 % des bis zur Kündigung erzielten Nettoauftragsvolumens, mindestens jedoch 25.000 EUR an den Auftrag-

geber zu zahlen. Im Kündigungsfall kann der Auftragnehmer eine Vergütung nur für bereits erbrachte und nicht 

zurückgewährte Leistungen verlangen. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter 

frei, die durch das vertragswidrige Verhalten mittelbar oder unmittelbar benachteiligt worden sind. 

 

(4)  Die Absätze (1) bis (3) gelten entsprechend, wenn sich der Auftragnehmer hinsichtlich des vorliegenden Auf-

trags an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Gesetzes gegen die Wettbewerbsbe-

schränkungen beteiligt, insbesondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von 

Angeboten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Gewinnbeteiligung oder 

sonstige Abgaben) sowie über die Festlegung von Preisen getroffen hat (insb. § 298 StGB). 

 

15.4 Zahlungsbedingungen 

 

(1)  Verzögerungen aufgrund nicht ordnungsgemäßer oder nicht prüfbarer Rechnungsstellung gehen, sowohl bei 

elektronischen Rechnungen nach Abs. 6 als auch bei einer Rechnungsstellung in Papierform nach Abs. 7, zu 

Lasten des Auftragnehmers. 

 

(2)  Zahlungen erfolgen binnen 30 Tagen nach Eingang der fälligen Rechnung. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlun-

gen kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Eingang der Zahlung auf dem vom Auftragnehmer in 
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der jeweiligen Rechnung angegebenen Konto an. 

 

(3)  Im Falle von Überzahlungen kann sich der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber nicht auf den Einwand 

der Entreicherung nach § 818 Abs. 3 BGB berufen. 

 

 

15.5 Bundestariftreuegesetz 

 

(1) Der Anbieter verpflichtet sich, bei der Ausführung des Auftrags die zur Leistungserbringung eingesetzten Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern für die Dauer, in der sie in Ausführung des öffentlichen Auftrags oder der Konzession 

tätig sind, mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die die jeweils einschlägige Rechtsverordnung nach § 

5 Bundestariftreuegesetz festsetzt.  Der Anbieter verpflichtet sich, von Nachunternehmern und von dem Anbieter 

oder von Nachunternehmern beauftragten Verleihern zu verlangen und durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-

len, dass die Nachunternehmer und von dem Anbieter oder von Nachunternehmern beauftragte Verleiher ihre im 

ersten Absatz genannten Pflichten erfüllen. 

 

(2) Der Anbieter verpflichtet sich, die Einhaltung des Bundestariftreuegesetzes gem. § 9 Bundestariftreuegesetz zu do-

kumentieren insb. durch Lohnabrechnungen, Arbeitsverträge, Arbeitsauszeichnungen. Aus den Unterlagen muss 

sich nachvollziehbar und glaubhaft ergeben, wie lange der jeweilige Arbeitnehmer des Anbieters an der Leistung 

mitgewirkt hat.  Die Dokumentation ist auf Verlangen an den Kunden oder die Prüfstelle Bundestariftreue unverzüg-

lich auszuhändigen. 

 

15.6 Informationssicherheit  

 

(1) Der Anbieter verpflichtet sich zur Einhaltung der in Anlage 5 festgelegten Pflichten. 

(2) Der Anbieter verpflichtet sich dazu, bei den Audits des Kunden ohne zusätzliche Kosten für den Kunden mitzuwir-

ken. Die Mitwirkungspflicht umfasst hierbei insbesondere aber nicht hierauf beschränkt, die zeitnahe Beantwortung 

von Fragen des Kunden. 

(3) Der Anbieter verpflichtet sich dazu, sämtliche Informationssicherheitsvorfälle unverzüglich an den Kunden in Text-

form zu melden.  

 

 

15.7 Sonstige Bestimmungen  

 

(1) Es gilt das deutsche Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen hinsichtlich                             

Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG). 

 

(2) Erfüllungsort ist Hannover. 

 

(3) Als Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten 

wird Hannover vereinbart. 

 

(4) Eine Aufrechnung ist dem Auftragnehmer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 

gestattet, soweit es sich dabei nicht um solche aus dem Gegenseitigkeitsverhältnis zwischen Leistung und Ge-

genleistung handelt. 

 

(5) Eine Auswertung oder Bekanntgabe der mit dem Auftraggeber bestehenden Geschäftsbeziehungen in Veröf-

fentlichungen oder zu Werbezwecken ist nur mit der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung des 

Auftraggebers zulässig. Bei Zuwiderhandlung behält sich der Auftraggeber die Geltendmachung von Ersatzan-

sprüchen für entstandene Schäden vor. 
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(6) Die Abtretung von Rechten und die Übertragung von Pflichten aus diesem Vertrag ist nur mit vorheriger schriftli-

cher Einwilligung der anderen Vertragspartei zulässig. 

 

(7) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform und der aus-

drücklichen Bezugnahme auf diesen Vertrag. Dies gilt auch für die Änderung, Ergänzung oder Abbedingung 

dieses Schriftformerfordernisses selbst. 

 

(8) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags ungültig oder undurchführbar sein oder werden, so 

bleiben der Vertrag als Ganzes sowie die übrigen Bestimmungen wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, ungül-

tige oder undurchführbare Bestimmungen vom Beginn der Ungültigkeit/Undurchführbarkeit an unter der Berück-

sichtigung der beiderseitigen Interessen durch eine wirtschaftlich möglichst gleichartige Bestimmung zu erset-

zen. Entsprechendes gilt für Lücken. 

 

 Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 

 

                   ,             Hannover            ,            

 Ort  , Datum  Ort  , Datum 

 

 Auftragnehmer  Auftraggeber 

 

 

    

 Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druck-

schrift) 

 Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druck-

schrift) 
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